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SachverhaJt md Anträge 

Die am 29. August 1981 angemeldete und am 16. März 1983 

unter der Nummer 0 073 843 veröffentlichte europaische 

Patentanmeldung Nc. 81 106 767.7 ist durch Entscheidung dec 

Pri.ifungsabteilung vom 15. November 1985 zuruckgewiesen 

worden. 

In der Entscheidung, der dec am 13. Juni 1984 eingereichte 

Anspruch 1 und die ursprUnglichen Anspruche 2 und 3 zu-

grundel.agen, kommt die Prüfungsabteilung zu dem Ergebnis, 

daB der Gegenstand des Anspruchs I zwar neu sei, im Hinblick 

auf den Stand der Technik gemäB dec EP-A-0 026 808 und der 

EP-A-0 014 355 in Verbindung mit dem normalen Fachwissen 

jedochnicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe. 

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin (Beschwerde-

fuhrerin) am 6. Dezember 1985 Beschwerde eingelegt und die 

Beschwerdegebuhr am 12. Dezember 1985 bezahlt. In der zusam-

men mit dem Beschwerdeschriftsatz eingereichten Beschwerd&-

begrundung vertritt sie die Auffassung, daB der von der 

PrUfungsabteilung entgegengehaltene Stand der Technik die im 

kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 angegebene Losung dec 

bestehenden Aufgabe nicht nahelegen konnte. 

In einem Bescheid vom 14. November 1986 hat die Kammer zu-

sätzlich auf den Stand dec Technik nach der DE-A-2 616 589 

und dec DIN-Norm 4070 hingewiesen und die Beschwecdefuhrerin 

davon unterrichtet, aus weichen GrUnden dec Gegenstand des 

Anspruchs nicht dem Erfordernis der erfinderischen Tatigkeit 

zu genUgen scheme. 

In ihrer Eingabe vom 6. März 1987 und in dec mundlichen Ver-

handlung vom 9. Juli 1987 hat die BeschwerdefUhrerin dieser 

Ansicht widersprochen. 
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Sie hat in der mUndlichen V.rhandlung b.antragt, di. a.ngs-

fochtene Ent.ch.idung autzuhebsn und di. Sache an die Erat-

instanz zurUckzuverweisen mit der Aufiage, em .uropáisches 

Patent mit folg.nden Unterlagen zu •rteil.n: 

Patentanspruch 1 

Pat.ntanspruche 2 und 3 

B.schr.ibung S.ite 1 und 2 

Beschreibung Seit. 3 

Ze i chnung 

.ing.gang.n am 13.06.1984, 

vie ursprUnglich singegangen, 

eing.gang.n am 13.06.1984, 

vie in d.r mUndlich.n V.r-

handlung üb.rr.icht, 

vie ursprUnglich .ing.r.icht. 

Hilfsweise 	soil das Merkmal des Anspruchs 

2 in den Anspruch 1 aufg.no.n 

und die Beschr.ibung entapre-

chend angepaBt werd.n. 

VI. Der gemáB Hauptantrag geltende Anspruch 1 lautst: 

"1. Dachabdeckung mit Platten, Tafein o. a. aus Metaliblech, 

insbesondere aus Kupferbl.ch, di. ala Wärm.tauscher zur Auf-

nahme von Wärmeenergie aus dci Umg.bung dient, bestehend aus 

Flatten, Tafeln o. a. mit einer Vielzahl von in L.ngsrich- 

tung der Flatten, Tafeln o. a. verlaufenden nahtlosen Ka-

nälen, die von dem Energie aufnehmenden WIrm.trög.rmittel 

durchstromt sind, vobei die Flatten, Tafeln o. a. zu •inem 

groUlachigsn Wärmetauscher zuaamm.ngefat sind, indem die 

Längskanten d.z Platten, Tafeln o. a. flUssigkeitsdicht vet-

bunden sind, dadurch gekennzeichnet, daB die Flatten (12) 

Tafein o. ö. in Abstand von mindestens 100 mm zu einemkon-

ventionellen Kaltdach (2 -6) angeordnet sind und der groB-

flächige Warmetauscher traufenseitig gegenUber dem konven-

tionellen Kaltdach (2 - 6) zurUckgesetzt ist. 

02241 
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EntscheidungsgründO 
IN 

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 big 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig.. 

Der geltende Anspruch 1 unterscheidet sich vom ursprUng-

lichen Anspruch I lediglich durch die Verschiebung einiger 

Merkmale aus dem kennzeichnenden Teil in den Oberbegriff zum 

Zweck der Abgrenzung, nicht jedoch hinsichtlich seines 

sachlichen Inhalts. Gegen ihn bestehen keine formalen 

Bedenken. 

Wie sich bereits aus dent Umstand ergibt, daB keine der mm 

Verfahren befindlichen Druckschriften einenAbstand der 

Warmetauscherplatten von einem Kaltdach von mindestens 

1 .00 nun zeigt, ist der Gegenstand des Anspruchs 1 neu. Da die 

Neuheit im ubrigen auch in der angefochtenen Entscheidung 

nicht bestritten wurde, erübrigt sich ein weiteres Eingehen 

auf diese Frage. 

Hinsichtlich der nunmehr zu untersuchenden Frage der eruin-

derischen Tätigkeit ist folgendes festzustellen: 

4.1 Eine Dachabdeckung mit sämtlichen Merkmalerm nach dem Ober-

begriff des Anspruchs 1 ist aus der EP-A-0 026 808 bekannt. 

Wie insbesondere auf Seite 5, Zeilen 20 bis 26 dieser Druck-

schrift angegeben ist, besteht bei der hieraus bekannten 

Konstruktion zwischen einer auf der Oberseite der Dach-

sparren angeordneten wasserdichten Kunststoffbahn und dent 

Wärmetauscher eine Luftschicht, dutch die einerseits auf-

tretendes Schwitzwasser abgefUhrt wird und andererseits die 

Aufnahme von Wärmeenergie auch von der Unterseite der Wärme-

tauscherplatten ermöglicht wird. Dies wird - wie ein Vet-

gleich zwischen der Anmeldungszeichnung und Figur 1 der Ent-

gegenhaltung unmittelbar zeigt - jeweils mit denselben kon-

struktiven Mittein erreicht, namlich durch in Längsrichtung 

der Sparren verlaufende Konterlatten und quer dazu gerich-

tete Dachiatten, auf denen unter Zwischenschaltung jeweils 
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eines WUrmed*'unstreifefle die Wariuetauscherplatten Uber 

Haltebligel befeetigt sind. 

4.2 Wie sich aus voreteh•nden Ausftthrungen ergibt, stimmen der 

Gegenstand des vor].iegenden Anspruche 1 und die aus der 
EP-A-0 026 88 bekannte Dachabdeckung in ihrem prinzipiellen 

konstruktiven Aufbau und auch bezUglich der erreichten Wir-

kungen weitgehend Uberein. Die Kanuner kann sich daher dem 

von der Beschwerdefthrerin sowohi schriftlich ala auch in 

der mUndlichen Verhandlung vorgetragenen Argument, zwischen 

diesen beiden Konstruktionen bestehe ein grundsatzlicher 
Unterachied insofern, ala bei der Dachabdeckung nach der 

EP-A-0 026 808 der Warmetauscher in den Dachaufbau inte-

griert sei, während es sich beim Anmeldungegegenstand urn 

eine konstruktiv und funktionsmä3ig völlig getrennte An-

ordnung von Dachkonatruktion und Warmetauscher handle, nicht 

anschlie2en. 

4.3 Der einzige ersichtliche Unterschied im Aufbau der beiden 

Dachabdeckungen besteht darin, dal3 bei der bekannten Kon-

struktion eine mindestens 0,3 cm, vorzugsweise 2 cm dicke 

(vgl. den dortigen Anapruch 17) Kunststoffbahn ala wasser-
dichte Abdeckhaut auf der Sparrenoberseite verwendet wird, 

während gemäl3 der Anmeldungszeichnung hierfUr eine Holzver-
schalung mit Uber eine Zwischendämmlage darauf befeatigter 

Dichtungsbahn vorgesehen ist. Dieser Unterachied rechtfer-

tigt es nach Ansicht der Kammer nicht, von einem anderen 

Konstruktionsprinzip zu sprechen. In beiden Fallen handelt 

es sich vie].mehr urn einen dan Eindringen von Feuchtigkeit 

verhindernden oberen AbschluB der eigentlichen Dachkon-

struktion nach Art einer Dachhaut, wobei jeweils zu der 

zwischen den Sparren befindlichen Warmeisolierung ein der 

Hinterlflftung diendenden Abstand vorgesehen ist. Insoweit 

kann in beiden Fallen von einem Kaltdach mit aufgesetztem 

Wärmetauscher gesprochen werden. Es mag zwar zutreffen, da3 

die Kunststoffbahn gemä3 der EP-A-0 026 808 im Gegensatz zu 

der mit einer Dichtungsbahn belegten Holzverschalung beim 

02393 	 .../... 
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Anrneldungsgegenstafld nicht begehbar jet und man daher nicht 

von einem Ilkonventjoneilenu Kaltdàch sprechen kann, doch 

kann hierin kein prinzipieiler Unterachied gesehen. werden. 

Im Ubrigen kann auch eine mit einer Dichtungsbahn belegte 

Holzverschalung nicht ale Dachhaut eines konventionellen 

Kaltdaches angesprochen werden, zurnindest nicht bei der in 

der Anmeldungszeichnung dargesteliten relativ steilen Dach-
neigung. Auf die Kiärung der Frage, inwieweit es sich bei 

der &ttgegenhaltung bzw. bei dem in der Anrneldungszeichnung 

dargesteilten Dach urn ein konventionelles Kaltdach handelt, 

komrnt es im tibrigen nicht entscheidend an, da der Fachinann, 

ausgehend von der aus der EP-A-0 026 808 bekannten Dachab-

deckung ohne Schwierigkeiten erkennt, da3 er anstelle der 
dargesteliten Kunststofthahn ale wasserabhaltende Sparren-

abdeckung auch die Dachhaut eines konventionellen Kaltda-

ches, also beispieleweise eine Blechiage oder eine Em-

deckung aus gro3formatigen Piatten verwenden kann. 

4.5 Die im Anspruch 1 angegebene Dachabdeckung unterscheidet 

sich von der aus der EP-A-0 026 808 bekannten Dachabdeckung 

somit im wesentlichen dadurch, da3 der Abstand zwischen dem 

Wrmetauscher und der wasserundurchlässigen Schicht minde-

stens 100 mm beträgt und da3 der Wärxnetauscher traufenseitig 

gegentiber dem Kaitdach zurlickgesetzt ist. 

• 4.6 Durch diese MaBnahrnen soil gegenliber der aus der EP-A- 
0 026 808 bekannten Abdeckung die Wärmeaufnahrneleistung ver-

bessert und Kondenswasser leichter abgefUhrt werden. 

4.7 In der EP-A-0 026 808 sind zwar keine Angaben Uber die Gröl3e 

des Abstands zwischen Kunststoffbahn und Wärmetauscher ge-

macht, doch ergibt sich fUr den Fachznann aus der in der dor-

tigen Figur 1 dargesteilten Konstruktion unter Zugrundele-

gung der aus DIN 4070 ersichtlichen Abmessungen fUr Dachiat-

ten von 24/48, 30/50 und 40/60 mm und unter BerUcksichtigung 

der Ublichen Dicke des Dmmstreifens zwischen Dachiatten und 

Warmetauscher im Maximal-fall ein Abstand, der nicht viel Un- 

jt 
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terhalb 100 mm liegeri dUrfte. Soilte sich sin derartiger Ab-
stand in der Praxis ale nicht ausreichend hinsichtlich der 
sich einstellenden Luftstrimirig erweisen, bietet cc sich bei 
gegeberier Dachgeometri. und Sparrenabstand ale n*ch.tliegen-
de Abhilfemöglichkeit an, diesen Abstand zu erhöhen, wodurch 
man mehr oder weniger zwange1ufig in den beanspruchten Be- 
reich gelangt. Jede andere Möglichkeit zur Erhöhung des 
Luftvolumens, wie etwa sine Zwangsbelliftung durch Ventilato-
ren, hätte einen erhten Herstellung.- und Betriebsaufwand 
zur Folge. Eines erfinderiachen Zutuns bedurfte es daher fUr 
das Auffinden des beanspruchten t4indestabstands nicht. 

4.8 Das in diesem Zusaminenhang von der BeschwerdefUhrerin gel- 
tend gemachte Argument, bei der EP-A-0 026 808 handle cc 
sich nicht urn eine Aul3enluft zufUhrende Luftströmung irn 
Sinne der Anineldung, sondern urn eine stehende Luftschicht, 
Uber die lediglich Verlustwrme aus dem Gebäudeinneren an 
den Wrmetauscher herangefUhrt werde, findet in dieser 
Entgegenhaltung keine StUtze. Viel.mehr ist dort ausgefUhrt, 
daB durch die Konterlatten eine gute Hinterlliftung erreicht 
werden 8011 (vgl. Seite 5, Zeilen 20 bis 26 in Verbindung 
mit Seite 9, Zeilen 19 big 23). Dies kann vorn Fachmann nur 
so verstanden werden, daB ebenso wie beim Anmeldungsgegen-
stand sin freier Belliftungskana]. zur ZufUhrung von AuBenluft 
besteht. Selbstverstndlich wird Uber diese Luftschicht auch 
Verlustwrme aus dem Gebaudeinneren dern Wrmetauscher zuge- 
fflhrt, sofern sic trotz der dargesteilten Isolierung an-
fMllt; dies gilt in entsprechender Weise für den Anmeldungs-
gegenstand. 

4.9 Schliel3lich konnte auch das zweite kennzeichnende Merkmal, 
nämlich die RUckversetzung des Wrmetauachers, ohne AusUbung 
einer erfinderischen Tätigkeit gefunden werden. 

Es ist für den Fachmann selbstverständlich, daftir zu sorgen, 
daB von der Wrmetauscherfläche und auch vom Kaltdach ab-
tropfendes oder abflie3endes Wasser sicher durch eine Dach- 

02393 	 .../... 
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rinne aufgefangen und abgefWirt wird. Ebenso liegt es aus 

Kostengrflnden auf der Hand, hierfilr zusätzliche aufwendige 

Dachrinnenkonatruktionen. au vermeiden, oder anders ausge-
drUckt, möglichst eine Ub].iche, am Kaltdach befestigte Dach-

rinne zu verwenden. Dies bedeutet, daB der mit Abstand ober- 

haib des Kaltdachs angeordnete Wärmetauscher mit seiner 

Traufkante so in bezug auf die Dachrinne anzuordnen ist, daB 

auch in gröBeren Mengen flieBendes Wasser in die Dachrinne 

gelangt und nicht etwa Uber diese hinausschiel3t. Schon 
aufgrund dieser ailgemeinen, das Fachkönnen nicht Uber-

steigenden Uberlegungen gelangt der Fachrnann bei geneigten 

Dchern zwangsläufig zu einer RUckversetzung des Wärme-

tauschers. 

4.10 Im Ubrigen jet es gemäl3 der DE-A-2 616 589 bei einem der 

Wrmegewinnung sowohi aus Sonnenenergie ale auch áus der 

Umgebungsluft dienenden Dach bekannt, den gro8fiächigen 

Wrmetauscher (Kollektor) mit Abstand .zur eigentlichen 

konventionellen Dachkonstruktion anzuordnen, urn auf diese 

We-ise atmosphrische Luft an der Unterseite des Wärme-

tauschers entlangströmen zu lassen (vgl. Fig. 1 und 2 und 

Seite 4, letzte sechs Zeilen bis Seite 5, Abs. 1). Die Fig. 

1 und 2 dieser Druckschrift zeigen ferner eindeutig das 

Merkznal, daB die Traufkante des Wärmetauschers gegenUber der 

Dachkonstruktion zurUckgesetzt ist. Die Dachrinne jet dabei 

in konventioneller Weise an der Traufkante der Dach-

konstruktion befestigt. 

Der Fachmann erkennt ohne weiteres, daB hierbei die Dach- 

rinne das anfallende Regen- und Schwitzwasser auffangen 

kann. Er wurde daher auch von diesem Stand der Techni]c dazu 

angeregt, im vorliegenden Fall zur Erzielung desselben vor-

teilhaften Effekts den Wärmetauscher gegenliber der darunter-

liegenden Dachkonstruktion zurtickzuversetzen. 

4.11 Der von der BeschwerdefUhrerin in Laufe des PrUfungsverfah-

rens fUr die RUckversetzung geltend gemachte zusätzliche Ef- 

02393 	 .../... 
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fekt der VergröBerung des Anstrmquerschnitts des Zwiechen-
rauins am traufenseitigen tide geneigter Dcher ist in der 
DE-A-2 616 589 zwar nicht ausdrUcklich ang..prochen, ergibt 
sich fUr den Fachmann jedoch ebnfalls aufgrund eirifacher 
geometrischer Gesetzmigkeiten. Er war daher ohne weiteres 
vorhersehbar und kann deshaib zur BegrUndung einer erfinde-
rischen Thtigkeit nichts beitragen. 

4.12 Der Einwand der Beschwerdeflihrerin, die Darstellung des 
Daches in der DE-A-2 616 589 sei sehr schematisch, gibt nach 
Ansicht der Kammer keinen AnlaB, an der eindeutigen Of fen-
barung der deut].ich gezeichneten RUckversetzung zu zweifeln. 
Auch das Argument, der W.rmetauscher gemäl3 dieser Entgegen-
haltung sei nur deahaib zurUckgesetzt, weil sonst die dar-
gestelite Regelkiappe den Wasserabflul3 in die Dachrinne be-
hindern wUrde, kann zu keiner anderen Beurteilung der Frage 
der erfinderiachen Thtigkeit fUhren. Es ist rein spekulativ 
und wUrde, selbst wenn as zutrfe, nichts an der durch die 
DE-A-2 616 589 vermittelten ailgemeinen technischen Lehre 
&tdern, den Wrmetauscher soweit zurUckzusetzen, daa das 
Wasser - gegebenenfalls unter Berlicksichtigung von am Wrme- 
tauscher angebrachten ausschwenkbaren Rage imechanismen - 
zuverläesig in die Dachrinne gelangt. 

4.13 Zusaimnenfassend ist daher festzustellen, daZ der Gegenstand 
des Anapruche 1 gemB Hauptantrag sich in naheliegender 
Weise aus den Stand der Tachnik einschlie3lich des all-
gemeinen Fachwissens ergibt und daher nicht auf einer 
erfinderischen Ttigkeit beruht (Artikel 56 EPtJ). 

Der Gegenstand des Anspruchs gemA8 Hauptantrag jet mithin 
nicht patentfhig (Artikel. 52(1) EPtJ). 

Dasselbe gilt, in wesentlichen aus den vorstehend darge-
legten GrUnden, auch fUr den Gegenstand des Anspruchs 1 
gemäl3 Hilfsantrag. 
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Das in diesem Anspruch zustz1ich enthaltene Merkmal, daI3 
das MaS der ZurUckversetzung "mindestens 100 mm" betrgt, 
kann lediglich als eine im Bereich fachmännischer tiberle-
gungen liegende und mithinohne erfinderisches Zutun auf-
findbare Bemessungsangabe angesehen werden, die im Ubrigen 
nur dann sinnvoll erscheint, wenn das Dach eine entsprechen-
de Steilheit aufweist. Nur in diesem Fall und nicht etwa bei 
sehr flach geneigten Satteldächern oder gar bei Fiachdchern 
ist eine derartige RUckversetzung zur WasserabfUhrung in die 
Dachrinne notwendig und nur dann wird eine Vergröl3erung des 
Anströmquerschnitts erreicht. Das Ma13 der ZurUckversetzung 
ergibt sich dabei aufgrund einfacher geometrischer Uberle-
gungen in Abhângigkeit von der Dachneigung. 

7. 	Mit dem jeweiligen unabhngigen Anspruch 1 fallen schon aus 
formalen GrUnden auch die auf ihn rUckbezogenen AnsprUche 2 
und 3 nach Hauptantrag bzw. der einzige verbleibende abhn-
gige Anspruch gemä3 Hilfsantrag, da sie einen gewährbaren 
unabhrigigen Anspruch voraussetzen. Die Kainmer kann Uber die 
vorliegenden Anträge jeweils nur als Ganzes entscheiden. 

Entscheidungs forme 1 

AUB diesen Grflnden wird entachieden: 

Die Beschwerde wird zurUckgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

B.A. Norman 	 P. Delbecque 
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